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Diskussionsentwurf

eines

Zweiten Reiserechtsänderungsgesetzes
A.
Zielsetzung

Der Entwurf hat zum Ziel, die praktische Wirksamkeit der Insolvenzsicherung gemäß § 651k des Bürgerlichen Gesetzbuchs aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit der Regelung zu verbessern. Daneben soll durch eine Ergänzung des Reiserechts den Besonderheiten von Reisen im Rahmen des internationalen Jugendaustauschs besser Rechnung getragen werden.

B.
Lösung

Änderung des § 651k und Ergänzung der §§ 651a ff. des Bürgerlichen Gesetzbuchs um spezifische Regelungen zu Jugendaustauschreisen.

C.
Alternativen

Keine.

D.
Kosten der öffentlichen Haushalte

1.
Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Keine.

2.
Vollzugsaufwand

Keiner.

E.
Sonstige Kosten
Spürbare Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

Stand: 1. September 2000

Diskussionsentwurf

eines

Zweiten Reiserechtsänderungsgesetzes

Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs

Das Bürgerliche Gesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs​nummer 400-2, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch ..., wird wie folgt geändert:

1. § 651k des Bürgerlichen Gesetzbuchs wird wie folgt geändert:

a)
Absatz 2 wird aufgehoben.

b)
Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2, wobei folgende Sätze angefügt werden:


„Ist der Versicherer oder das Kreditinstitut dem Reiseveranstalter gegenüber ganz oder teilweise von der Verpflichtung zur Leistung frei, so bleibt gleichwohl seine Verpflichtung in Ansehung des Reisenden bestehen. Eine Beendigung des Vertragsverhältnisses zwischen dem Versicherer oder Kreditinstitut und dem Reiseveranstalter wirkt dem Reisenden gegenüber erst mit dem Ablauf eines Monats, nachdem diese Beendigung der für den Reiseveranstalter zuständigen Gewerbebehörde angezeigt worden ist. Der Lauf der Frist beginnt nicht vor der Beendigung des Vertragsverhältnisses. Soweit der Versicherer oder das Kreditinstitut den Reisenden aufgrund seiner Verpflichtung nach Satz 2 oder 3 befriedigt, geht der Anspruch des Reisenden gegen den Reiseveranstalter auf den Versicherer oder das Kreditinstitut über.“

c)
Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3 und wie folgt gefasst:


„(3) Der Reiseveranstalter oder ein Reisevermittler dürfen Zahlungen des Reisenden auf den Reisepreis vor Beendigung der Reise nur fordern oder annehmen, wenn sie dem Reisenden einen Sicherungsschein des Reiseveranstalters übergeben haben. Ein Reisevermittler gilt als vom Reiseveranstalter zur Annahme von Zahlungen auf den Reisepreis ermächtigt, wenn er einen Sicherungsschein des Reiseveranstalters übergibt oder sonstige Umstände ergeben, dass er von dem Reiseveranstalter damit betraut ist, Reiseverträge für diesen zu vermitteln.“

d)
Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4 und wie folgt geändert:

aa)
Nach dem Wort „entspricht“ wird das Semikolon durch einen Punkt ersetzt. 

bb)
Die Angabe „Absatz 4“ wird durch die Angabe „Absatz 3“ ersetzt.

e)
Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 5 und wie folgt geändert:


aa)
Die Angabe „Absätze 1 bis 5“ wird durch die Angabe „Absätze 1 bis 4“ ersetzt.


bb)
In Nummer 3 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt und folgender Halbsatz angefügt wird: 




„über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren unzulässig ist.“

f)
Folgender Absatz 6 wird angefügt:


„(6) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie durch Rechtsverordnung zum Schutz des Verbrauchers vor Zahlungen oder Reisen ohne die vorgeschriebene Sicherung den Inhalt und die Gestaltung der Sicherungsscheine und sonstiger Nachweise festzulegen.“
2. Nach § 651k wird folgender § 651l eingefügt:

„§ 651l 

Jugendaustauschverträge

(1) Ein Jugendaustauschvertrag bedarf der schriftlichen Form. Ein Jugendaustauschvertrag ist ein Reisevertrag, der einen mindestens drei Monate andauernden Aufenthalt eines Minderjährigen bei einer Gastfamilie in einem anderen Staat (Aufnahmeland) zum Gegenstand hat, wenn der Aufenthalt mit dem regelmäßigen Besuch einer Schule verbundenen sein soll. Es genügt, wenn die Minderjährigkeit im vertraglich vorgesehenen Zeitpunkt des Reiseantritts vorliegt. 

(2) Der Reiseveranstalter muss unbeschadet seiner Verpflichtungen nach § 651a Abs. 5 den Reisenden spätestens zwei Wochen vor Antritt der Reise jedenfalls informieren über

1.
Namen und Wohnort der für den Minderjährigen ausgewählten Gastfamilie;

2.
 Besonderheiten der Lebensumstände im Aufnahmeland, deren Kenntnis für die Durchführung des Vertrags erforderlich ist, und

3.
Namen und Erreichbarkeit eines Ansprechpartners im Aufnahmeland, bei dem auch Abhilfe verlangt werden kann.

Sind Reisender und gesetzlicher Vertreter des Minderjährigen verschiedene Personen, sind die Informationen nach Satz 1 auch letzterem zu erteilen. Werden die Informationen nicht oder nicht rechtzeitig erteilt, findet § 651i Abs. 2 Satz 2 und 3 und Abs. 3 keine Anwendung, wenn der Reisende vom Vertrag zurücktritt.

(3) Die Unterbringung des Minderjährigen in der Gastfamilie gilt als vertragsgemäß, wenn eine angemessene Beaufsichtigung und Betreuung des Minderjährigen durch die Gastfamilie gewährleistet ist. Ein Anspruch auf Unterbringung in einer bestimmten Gastfamilie, in einer Gastfamilie einer bestimmten gesellschaftlichen Schicht oder in einem bestimmten geographischen Gebiet des Aufnahmelandes besteht nur, wenn dies im Vertrag ausdrücklich vereinbart worden ist.

(4) Der Reiseveranstalter hat die Voraussetzungen für einen Schulbesuch zu schaffen. 

(5) Über ein Abhilfeverlangen und die vom Reiseveranstalter ergriffenen Maßnahmen ist der Reisende unverzüglich zu unterrichten. Absatz 2 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden.

(6) Der Jugendaustauschvertrag kann durch den Reisenden jederzeit aus in der Person des Minderjährigen liegenden Gründen gekündigt werden. § 651j Abs. 2 Satz 1 und 2 findet entsprechende Anwendung, wenn der Grund weder vom Reiseveranstalter zu vertreten noch auf höhere Gewalt zurückzuführen ist.“

3. Der bisherige § 651l wird § 651m.

Artikel 2

Änderung der Gewerbeordnung

§ 147b Satz 1 der Gewerbeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 1999 (BGBl. I 202), die zuletzt durch .... geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

„§ 147b

Verbotene Annahme von Entgelten für Pauschalreisen

(1) Ordnungswidrig handelt, wer entgegen § 651k Abs. 3 Satz 1, auch in Verbindung mit Abs. 4 Satz 2, des Bürgerlichen Gesetzbuchs ohne Übergabe eines Sicherungsscheins oder ohne Nachweis einer Sicherheitsleistung eine Zahlung des Reisenden auf den Reisepreis fordert oder annimmt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Deutsche Mark geahndet werden.“ 

Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am ... in Kraft.

(Verkündungsformel)


A.
Allgemeine Begründung
I.
Ziel des Gesetzes

Das durch das Gesetz zur Durchführung der Richtlinie des Rates vom 13. Juni 1990 über Pauschalreisen vom 24. Juni 1994 (BGBl. I S. 1322) an die Pauschalreiserichtlinie 90/314/EWG angepasste Reisevertragsrecht hat sich bewährt und bedarf daher mit zwei Ausnahmen keiner Änderungen.

Die erste Ausnahme betrifft die  Umsetzung von Artikel 7 der Pauschalreiserichtlinie 90/314/EWG durch § 651k des Bürgerlichen Gesetzbuchs . Diese Vorschrift verpflichtet den Reiseveranstalter, die Rückzahlung des Reisepreises bzw. von Aufwendungen für die Rückreise im Insolvenzfall sicherzustellen und dem Kunden einen entsprechenden Sicherungsschein auszuhändigen. Diese sogenannte Versicherungs- oder Bürgschaftslösung, die den Veranstaltern Wahlfreiheit lässt, wie sie die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung vornehmen wollen, und damit einen für Veranstalter wie Verbraucher vorteilhaften Wettbewerb auf dem Finanzdienstleistungsmarkt schafft, hat sich in der Praxis bewährt. In einigen technischen Fragen haben sich aber kleinere Defizite ergeben, die mit diesem Gesetz behoben werden sollen. Die vorgeschlagenen Änderungen machen das bisherige System für alle Beteiligten leichter handhabbar  und erhöhen seine Transparenz. Insbesondere sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, um den Inhalt und die äußere Form der Sicherungsscheine, die bislang zum Teil stark voneinander abweichen, zu vereinheitlichen. Darüber hinaus soll wegen EG-rechtlicher Bedenken, die sich aus einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache Rechberger (C-140/97) aus dem Jahr 1999 ergeben, die bislang in § 651k Abs. 2 vorgesehene Möglichkeit der Festsetzung einer Haftungshöchstgrenze ersatzlos gestrichen werden.
Die zweite Ausnahme betrifft Jugendaustauschverträge. Das Urteil  des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache AFS Finland aus dem Jahre 1998 (C-237/97) gibt Veranlassung, die grundsätzliche Anwendbarkeit der §§ 651a ff. auf Jugendaustauschreisen klarzustellen. Bei dieser Gelegenheit erscheint es auch zweckmäßig, auf die Besonderheiten solcher Reisen zugeschnittene, ergänzende Regelungen zu treffen, die zum Teil aufgetretene Schwierigkeiten im Rahmen solcher Reisen beseitigen und sicherstellen sollen, dass der Jugendaustausch weiterhin seinen Beitrag als wichtiges Instrument zur Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen leisten kann.

II.
Verbesserung der Insolvenzschutzregelung des § 651k BGB

1.
Ausgangslage

 § 651k verpflichtet Reiseveranstalter sicherzustellen, dass dem Reisenden, soweit Reiseleistungen infolge Insolvenz des Reiseveranstalters ausfallen, der gezahlte Reisepreis und notwendige Aufwendungen, die dem Reisenden für die Rückreise entstehen, erstattet werden. Diese Verpflichtung kann wahlweise durch eine Versicherung oder durch eine Bankbürgschaft erfüllt werden, die dem Reisenden durch Aushändigung eines Sicherungsscheines nachgewiesen werden müssen. Mit dieser sogenannten Versicherungs- oder Bürgschaftslösung ist es unter Beteiligung der betroffenen Branchen und Verbände gelungen, eine angemessene und marktorientierte Umsetzung der EG-rechtlichen Vorgaben zu erreichen. Die Bundesregierung hat 1996 einen ersten Bericht über die Auswirkungen der Insolvenzabsicherung vorgelegt (BT-Drs. 13/3766).

Die Europäische Kommission hat Ende 1999 einen Bericht über die Durchführung der Richtlinie 90/314/EWG über Pauschalreisen in den innerstaatlichen Rechtsvorschriften der EG-Mitgliedstaaten (Arbeitsdokument SEK (1999)1800 vom 5. November 1999) erstellt, der sich eingehend auch mit der Umsetzung von Artikel 7 der Pauschalreiserichtlinie befasst. Der EuGH hat sich bislang in vier Urteilen aufgrund von Vorlagefragen gemäß Artikel 234 (ex-Artikel 177) EG-Vertrag zu Artikel 7 der Pauschalreiserichtlinie und dessen Umsetzung geäußert (Deutschland: EuGH, Urteil vom 8. Oktober 1996, Rs. C-178/94 u.a. – Dillenkofer, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht [EuZW] 1996 S. 654; siehe auch die Änderung von § 651k Abs. 4 BGB durch Gesetz vom 20. Dezember 1996 [BGBl. I S., 2090]; Österreich: EuGH, Urteil vom 14. Mai 1998, Rs. C-364/96 – Verein für Konsumenteninformation, EuZW 1998 S. 440; EuGH, Urteil vom 15. Juni 1999, Rs. C-140/97 – Rechberger u.a., EuZW 1999 S. 468; Frankreich: EuGH, Urteil vom 1. Dezember 1998, Rs. C-410/96 – Ambry; EuZW 1999 S. 317). Sowohl der Bericht der Kommission als auch die Urteile des EuGH stellen die deutsche Versicherungslösung in ihrer Grundkonzeption nicht in Frage. Dennoch hat sich aufgrund der durch die Anwendung des § 651k gesammelten Erfahrungen ergeben, dass der Schutz der Reisenden noch konsequenter ausgestaltet werden sollte.

2.
Erhöhung der Transparenz

In der Praxis hat es sich insbesondere als problematisch erwiesen, dass die von den Reiseveranstaltern ausgegebenen Sicherungsscheine keinem einheitlichen Muster folgen und auch nicht notwendigerweise auf einer von den übrigen Reiseunterlagen gesonderten Unterlage erteilt werden. Vielmehr wird der Sicherungsschein zum Teil auf der Rückseite der Flugscheine oder an anderer Stelle abgedruckt, wo er für den Reisenden nicht ohne weiteres auffindbar ist. Dies ist umso bedenklicher, als die Sicherungsscheine häufig umfangreiche Haftungsausschlüsse enthalten, die sich dem Reisenden oft kaum erschließen und ihm auf diese Weise noch nicht einmal zur Kenntnis kommen. Diese fehlende Transparenz erleichtert es unseriösen Reiseveranstaltern, trotz der bestehenden gesetzlichen Regelungen ohne Insolvenzabsicherung tätig zu werden. Deshalb soll durch einheitliche Vorgaben für die Form des zu erteilenden Sicherheitsscheins sichergestellt werden, dass der Reisende ohne großen Aufwand feststellen kann, ob der Veranstalter seinen rechtlichen Verpflichtungen genügt. 

3.
Sicherstellung der uneingeschränkten Absicherung

Zusätzlich soll durch eine weitere vorgeschlagene Änderung die Möglichkeit eines Haftungsausschlusses gegenüber dem Reisenden eingeschränkt werden. Soweit Versicherer nämlich anstreben, Einwendungen, die ihnen aus dem Versicherungsverhältnis gegenüber dem Veranstalter zustehen, dem Reisenden entgegenhalten zu können, kann dies zu einer Aushöhlung des Insolvenzschutzes führen. Dies gilt umso mehr, als der Reisende keinen Einblick in das Verhältnis zwischen Versicherer und Veranstalter und somit keine Möglichkeit hat festzustellen, ob im konkreten Fall die Voraussetzungen für das Bestehen des Versicherungsschutzes gegeben sind.

4.
Streichung der Haftungshöchstgrenzen

§ 651k Abs. 2 sieht bisher eine Haftungshöchstgrenze für die Kundengeldabsicherung vor. Diese Grenze ist mit 200 Mio. Deutsche Mark je Absicherer und Jahr sehr hoch angesetzt. Sie ist aber EG-rechtlich unzulässig, wie der EuGH in der Rechtssache Rechberger festgestellt hat. Sie soll deshalb ersatzlos gestrichen werden.

5.
Effektivere Sanktionen

Bislang wird gegen Reiseveranstalter, die trotz Fehlens einer Insolvenzsicherung weiterhin tätig sind, mit gewerberechtlichen und wettbewerbsrechtlichen Mitteln vorgegangen, wie die bekannt gewordenen Ermittlungsverfahren der Gewerbebehörden und die wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsverfahren zeigen. Die Feststellung dieser „schwarzen Schafe“ durch die gewerberechtlichen und wettbewerbsrechtlich befugten Kontrollinstanzen und auch die Reisenden selber wird schon jetzt durch eine „weiße Liste“ erleichtert, in welcher verzeichnet ist, ob und bei wem ein bestimmter Reiseveranstalter versichert ist. Dieses System steht seit Anfang März 1999 unter Mitwirkung der großen Kundengeldabsicherer in Deutschland zur Verfügung, und kann über die Buchungssysteme sowohl von den Reisebüros als auch im Internet von jedem Verbraucher abgerufen werden (http://www.fvw.de oder http://www.tip.de). Aufgrund der Freiwilligkeit der Liste gewährleistet diese jedoch keinen abschließenden Überblick, so dass die fehlende Eintragung eines Veranstalters nicht als tragfähiges Indiz dafür gewertet werden kann, dass er seiner Absicherungspflicht nicht nachkommt. Die durch die Liste den Verbrauchern eingeräumte Möglichkeit, sich selbst durch Information zu schützen, verhindert ebenfalls nicht, dass Reiseveranstalter unter Verstoß gegen ihre gesetzlichen Pflichten ohne Insolvenzabsicherung tätig werden. 

Gewerberechtliche und wettbewerbsrechtliche Maßnahmen können zudem stets nur Konsequenzen für die weitere Tätigkeit eines Reiseveranstalters nach sich ziehen; bereits begangene Verstöße werden von ihnen nicht berührt, so dass auch ihre Abschreckungswirkung begrenzt ist. Um die – EG-rechtlich gebotene – effektive Durchsetzung der Verpflichtung zur Kundengeldabsicherung zu gewährleisten und auch vereinzelte Verstöße von Reiseveranstaltern gegen die gesetzlichen Vorschriften angemessen ahnden zu können, erscheint deshalb neben dem bisherigen Instrumentarium die zusätzliche Schaffung eines Ordnungswidrigkeitentatbestandes  zweckmäßig und erforderlich.

7.
Klarstellung des Verhältnisses des Reisevermittlers zum Kunden

Durch eine weitere Änderung soll schließlich der Schutz gegen Reisevermittler verbessert werden, die ohne Aushändigung von Sicherungsscheinen Anzahlungen fordern oder vor Weiterleitung der Zahlungen an die Reiseveranstalter insolvent werden. Nach der bisherigen Gesetzeslage erscheint in diesen Fällen die Frage der Zurechnung der Zahlung an den Reiseveranstalter nicht hinreichend deutlich geklärt.

III.
Jugendaustauschreisen

Reisen von Jugendlichen im Rahmen des internationalen Jugendaustauschs sind von der Rechtsprechung bislang als ohne weiteres in den Anwendungsbereich des Reiserechts der §§ 651a ff. einbezogen angesehen worden (vgl. etwa Urteil des OLG Karlsruhe vom 28. Januar 1998, NJW-RR 1998, 841; Urteil des AG Heidelberg vom 20. Februar 1997, RRa 1998, 52). Demzufolge sind die dortigen Regelungen, insbesondere auch jene zu den Informationspflichten des Reiseveranstalters (§ 651a Abs. 5 und die auf seiner Grundlage erlassene Verordnung über die Informationspflichten von Reiseveranstaltern vom 14. November 1994, BGBl. I S. 3436) und zur Mängelgewährleistung im Reiserecht (§§ 651c ff.) grundsätzlich auf Jugendaustauschreisen anwendbar.

Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 11. Februar 1999 in der Rechtssache C-237/97 („AFS Intercultural Programs Finland ry“), in dem festgestellt wurde, dass die Richtlinie 90/314/EWG („Pauschalreiserichtlinie“), deren Umsetzung die §§ 651a ff. BGB dienen, unter den dort genannten Voraussetzungen nicht auf Jugendaustauschreisen Anwendung findet, könnte zu einer Verunsicherung hinsichtlich der deutschen Rechtslage führen. Zwar ist es aus EG-rechtlicher Sicht unproblematisch, wenn das deutsche Recht Sachverhalte in den Anwendungsbereich der Umsetzungsregelungen einbezieht, die die Richtlinie nicht regelt. Das Urteil könnte jedoch von den deutschen Gerichten als Argument gesehen werden, um den Anwendungsbereich des deutschen Reiserechts künftig einzuschränken. Dies würde zu einer Regelungslücke führen, die weder beabsichtigt noch sachgerecht ist, so dass eine entsprechende Klarstellung geboten erscheint.

Allerdings stellt auch die Anwendung des Reiserechts nicht in allen Fällen sicher, dass der Jugendliche und seine Eltern insbesondere rechtzeitig alle Informationen erhalten, die aus ihrer Sicht wichtig sind. Dies hat in der Vergangenheit zunehmend zu Problemen geführt. Grund hierfür ist u. a. die in den letzten Jahren stark angestiegene Zahl der Jugendlichen, die an einem solchen längerfristigen Auslandsaufenthalt interessiert sind (in den vergangenen Jahren betrug allein die Zahl der Schüler, die ein High-School-Jahr in den Vereinigten Staaten absolvieren, 10.000-12.000 pro Jahr). Da trotz entsprechender Vorgaben der bei US-amerikanischen State Department angesiedelten United States Information Agency (UCIA) an die amerikanischen Partnerorganisationen immer wieder Fälle bekannt werden, in denen die Gastschüler erst nach ihrer Ankunft in den USA Ort und Namen der Gastfamilie erfahren, bei der sie untergebracht werden sollen, erscheinen Gesetzgebungsmaßnahmen angebracht.

Erwogen worden ist auch, ob gesetzgeberische Maßnahmen durch Zertifizierungsverfahren vermieden werden könnten. Dies ist im Ergebnis nicht der Fall. Zertifizierungsverfahren bestehen derzeit nicht. Sie sind auch nicht in gleicher Weise effektiv. Im Einzelnen:

Einige Veranstalter erarbeiten derzeit Standards für Jugendaustauschreisen. Wie sie ausgestaltet und wann sie verabschiedet werden, steht allerdings nicht fest. Ungeklärt ist auch, ob sich alle Veranstalter diesen Standards unterwerfen Zudem müsste ein Mechanismus vorgesehen werden, um die Einhaltung der Standards wirksam durchzusetzen.Anders als die hier vorgeschlagene Regelung wären solche Standards administrativ durchzusetzen. Demgegenüber setzt die hier vorgeschlagene Regelung auf die marktwirtschaftlichen Elemente des Reisevertragsrechts, indem sie die wesentlichen Anforderungen selbst festlegt und dem Reisenden Instrumente an die Hand gibt, die Einhaltung dieser Standards selbst durchzusetzen. Dies ist sicherer, effektiver und weniger aufwendig als abzuwarten, bis sich Standards entwickeln, und dann für deren allgemeine Durchsetzung zu sorgen. Bei den in Aussicht genommenen Regelungen beschränkt sich der Entwurf auf die unabdingbar notwendigen Ergänzungen des Reisevertragsrechts, was zur Umsetzung dieses Ziel auch geeignet und ausreichend ist. Der in der Diskussion ebenfalls unterbreitete Vorschlag, ein umfassendes Sondergesetz für diese Verträge zu erlassen (vgl. Gutachten der Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Fachbereich IX, vom 31. August 1999, Reg.-Nr. WF IX-119/99), wird dagegen nicht aufgegriffen. Er würde zu einer unnötigen Überregulierung führen. 

B.
Zu den einzelnen Vorschriften
Zu Artikel 1 – Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs

Zu Artikel 1 Nummer 1 – Änderung von § 651k
Zu Buchstabe a) – Streichung von Absatz 2

Absatz 2 enthält bislang eine die Möglichkeit einer Haftungsbegrenzung des Versicherers oder Kreditinstitutes auf einen Gesamtbetrag pro Jahr, der seit Inkrafttreten im Jahre 1994 in gesetzlich vorgesehenen Stufen angestiegen ist und seit dem 1. November 1997 bei 200 Mio. DM liegt. Wenn dieser Gesamtbetrag von einem Absicherer insgesamt überschritten würde, würden sich gemäß Absatz 2 Satz 2 die einzelnen Erstattungsansprüche der Reisenden in dem Verhältnis verringern, in dem der Gesamtbetrag zum Höchstbetrag steht. Diese Begrenzung ist 1994 vorgesehen worden, um überhaupt ein Angebot an entsprechenden Versicherungspolicen entstehen zu lassen und eine geordnete Bildung einer entsprechenden Deckungsvorsorge bzw. eines Rückversicherungsmarktes zu erleichtern.

Eine solche Regelung ist jedoch europarechtlich unzulässig, wie der EuGH in seiner Entscheidung vom 15. Juni 1999 in einem österreichischen Fall (Rs. C-140/97 – Rechberger, EuZW 1999, 468 = NJW 1999 S. 3181) entschieden hat. Der EuGH hat in diesem Fall festgestellt, dass eine nationale Regelung die Verpflichtung aus Artikel 7 der Pauschalreiserichtlinie nur dann ordnungsgemäß umsetzt, wenn sie unabhängig von ihren Modalitäten bewirkt, dass die Erstattung aller vom Verbraucher gezahlten Beträge und seine Rückreise im Fall der Zahlungsunfähigkeit oder des Konkurses des Reiseveranstalters für den Verbraucher sichergestellt sind. Der Entscheidung lag eine österreichische Regelung zugrunde, nach der Reiseveranstalter lediglich einen Versicherungsvertrag oder eine Bankgarantie über einen Betrag von mindestens 5 % des Umsatzes aus der Veranstaltertätigkeit im vorangegangenen Kalendervierteljahr nachweisen mussten. Damit bestand jedoch nach österreichischem Recht die theoretische Gefahr, dass Reisende entgegen der Intention des Artikel 7 der Pauschalreiserichtlinie nicht vollständig entschädigt werden, wenn mehr als der abgesicherte Umsatz als Schaden anfällt. Dies sah der EuGH als Verstoß gegen die Richtlinie an. Praktikabilitätsargumente bezüglich der Schaffung einer unbegrenzten Garantieregelung lässt der EuGH nicht gelten. 

Auch § 651k Abs. 2 könnte theoretisch dazu führen, dass dem einzelnen Verbraucher bei Überschreitung des Gesamtbetrags nur ein Teil der bezahlten Beträge und Rückreisekosten zurückerstattet wird. Zudem kann es sein, dass der Verbraucher bis Jahresende auf eine Rückerstattung warten muss, da der Absicherer erst dann feststellen kann, ob die Obergrenze überschritten wird oder nicht.

Die Obergrenze von 200 Mio. DM pro Versicherer ist zwar großzügig und  bislang auch noch in keinem einzigen Fall erreicht worden. Sie muss jedoch in Relation zum Gesamtumsatz der Reiseveranstalter gesehen werden, der nach Angaben des Deutschen Reisebüro- und Reiseveranstalter Verbandes (DRV) zwischen 30 und 40 Mrd. DM pro Jahr liegt. Die sieben größten Reiseveranstalter, die insgesamt einen Anteil von ca. 65 % am Gesamtumsatz der Reiseveranstalter bestreiten, haben jeweils Jahresumsätze zwischen einer und 7 Mrd. DM, so dass im Falle der Insolvenz nur eines der größeren Reiseveranstalter zur Hauptreisezeit eine Überschreitung der Begrenzung drohen könnte. Zudem hängen die Auswirkungen der Begrenzung, d. h. die Höhe der insgesamt verfügbaren Absicherung, von der Anzahl der Versicherer ab, die Insolvenzversicherungen anbieten. Die in den letzten Jahren auch im Bereich der Kundengeldabsicherer zu beobachtenden Konzentrationstendenzen auf einige wenige Anbieter haben daher unter anderem zur einer Absenkung des insgesamt verfügbaren Deckungsstocks geführt. Die Höhe der Obergrenze kann damit wohl bereits aus diesem Grund nicht europarechtlich als Rechtfertigung herangezogen werden. Die Haftungsbegrenzung in Absatz 2 ist dementsprechend nicht nur im Schrifttum, sondern auch von der Europäischen Kommission in ihrem Bericht von 1999 kritisch kommentiert worden. 

Darüber hinaus hat sich auch gezeigt, dass die Regelung nicht nur Vorteile für die Veranstalter mit sich bringt. So hat etwa die britische Civil Aviation Authority, die für die Erteilung der im Vereinigten Königreich erforderlichen Lizenzen an die Reiseveranstalter zuständig ist, die Anerkennung einer deutschen Insolvenversicherung als ausreichende Absicherung nach dem britischen Recht u. a. unter Hinweis auf die in § 651k Abs. 2 BGB vorgesehene Möglichkeit der Haftungsbegrenzung abgelehnt. Damit wird das Recht der Reiseveranstalter aus Artikel 49  des EG-Vertrages beeinträchtigt, soweit sie in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Sitzstaat tätig werden wollen. In seinem Urteil vom 1. Dezember 1998 in der Rechtssache C-410/96 („Ambry“) hat der Europäische Gerichtshof nämlich festgestellt, dass ein Mitgliedstaat nicht grundsätzlich den Abschluss einer Zusatzvereinbarung eines ausländischen Versicherers mit einem inländischen verlangen dürfe, soweit der durch die ausländische Versicherung gewährte Schutz für den Reisenden ausreichend sei. Gerade dies könnte aber im Hinblick auf deutsche Versicherungen wegen der Haftungshöchstgrenze verneint werden – wie dies im Fall der Civil Aviation Authority ja auch geschehen ist – mit der Folge, dass die Tätigkeit deutscher Reiseveranstalter, die bei einer deutschen Versicherung versichert sind, im EU-Ausland behindert wird.

Die Haftungsbegrenzung erscheint auch aus tatsächlichen Gründen nicht mehr gerechtfertigt. Inzwischen hat sich nicht nur ein Versicherungsmarkt für die Insolvenzabsicherung der Reiseveranstalter gebildet, sondern auch ein funktionierender Rückversicherungsmarkt mit ausreichender Deckungsvorsorge. Darüber hinaus ist die bei der Einführung der Versicherungspflicht vorhandene Schwierigkeit, das hierdurch geschaffene Risiko der Versicherer abzuschätzen, durch die seither gesammelten praktischen Erfahrungen mit der Regelung entfallen. Die in diesen Jahren aufgetretenen Schadensfälle lassen in Verbindung mit den Umsatzzahlen der versicherten Reiseunternehmen nunmehr eine Risikoeinschätzung zu, wie sie auch in anderen Versicherungsbereichen üblich ist. Eine pauschale Deckelung der Haftung, die sich zudem lediglich am Gesamtrisiko eines Versicherers orientiert, ist damit nicht mehr notwendig, um das Risiko absicherbar zu machen. Schon heute gehen die Kundengeldabsicherer nicht von der theoretisch möglichen Haftungshöchstsumme von 200 Mio. Deutsche Mark je Absicherer und Jahr aus, sondern von dem Absicherungsrisiko, das der einzelne Reiseveranstalter darstellt. Dieses lässt sich anhand des Geschäftsvolumens, des wirtschaftlichen Status des Unternehmens, der den Absicherern regelmäßig gut bekannt ist, und der bisherigen Erfahrungen gut und sicher berechnen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die große Masse der Kundengeldabsicherungen heute durch Bürgschaften der Kreditinstitute erfolgt, mit denen die Reiseveranstalter ohnehin zusammenarbeiten. Die Abschaffung der formalen Haftungshöchstgrenze ändert hieran nichts und führt deshalb auch entgegen einem in der Praxis gelegentlich angeführten Bedenken nicht dazu, dass das Risiko nicht mehr einschätzbar wäre. Bei Einführung des Systems war das noch anders. Damals war das Risiko nicht abschätzbar, weil eine Notwendigkeit zur Kundengeldabsicherung nicht bestand und diese auch nicht freiwillig angeboten wurden. Um eine rasche Umsetzung des neuen Systems zu erreichen, war es daher zweckmäßig, eine Haftungshöchstgrenze einzuführen. Inzwischen liegen aber 6 Jahre Erfahrungen vor, in denen auch einige Absicherungsfälle eingetreten sind, die eine Abschätzung des Risikos erlauben. Deshalb lässt sich die Notwendigkeit der – EG-rechtlich ohnehin nicht zulässigen – Haftungshöchstgrenze nicht mehr rechtfertigen.

Die Beibehaltung diese Haftungshöchstgrenze kann im Gegenteil sogar zu Wettbewerbsverzerrungen zugunsten großer Absicherer und großer Reiseveranstalter führen, die von der Haftungsbegrenzung überproportional profitieren, und damit Konzentrationstendenzen fördern. Aus diesen Gründen soll den europarechtlichen Bedenken gegen die bisherige Einschränkung des Schutzes der Reisenden Rechnung getragen und auf die Haftungsbegrenzung in Zukunft verzichtet werden.

Zu Buchstabe b) – Änderung des bisherigen Absatz 3

§ 651k Abs. 3, der jetzt Absatz 2 wird, enthält bislang die Verpflichtung, dem Reisenden einen unmittelbaren Anspruch gegen den Absicherer zu verschaffen und dies durch Übergabe eines Sicherungsscheines nachzuweisen. Diese Position des Kunden soll durch eine Ergänzung weiter gestärkt werden.

Der neue Satz 2 soll klarstellen, dass sich der Absicherer gegenüber dem Kunden nicht auf Leistungsverweigerungsrechte gegenüber dem Reiseveranstalter berufen kann, und insofern die Wirkung von § 334 BGB einschränken. Die Insolvenzabsicherung des Reisenden kann durch eine Bürgschaft, sie kann aber auch durch einen Versicherungsvertrag zugunsten Dritter erfolgen. Im letzteren Fall könnte § 334 BGB mit der Folge gelten, dass alle Einwände des Versicherers gegen den Reiseveranstalter auch gegenüber dem Reisenden wirken würden. In Frage kommt insbesondere der Einwand der nicht gezahlten Prämie oder der Verletzung versicherungsrechtlicher Obliegenheiten. Dieser Einwendungsdurchgriff würde die Absicherung aber für den Verbraucher wertlos machen.

Die Existenz dieser Einwendungen kann dem regelmäßig auch nicht juristisch vorgebildeten Kunden aber naturgemäß nicht bekannt sein. Selbst wenn er durch den Sicherungsschein also über die rechtliche Möglichkeit eines Einwendungsdurchgriffs informiert wird, ist es ihm im Einzelfall nicht möglich festzustellen, ob dessen Voraussetzungen im konkreten Fall gegeben sind und damit der überreichte Sicherungsschein irgendeinen Nutzen für ihn im Fall der Insolvenz seines Reiseveranstalters hat. Dieses Ergebnis erscheint als mit der Pauschalreiserichtlinie nicht vereinbar und lässt sich daher auch schon nach Auslegung der bestehenden Gesetzeslage ablehnen (vgl. Pick, Reiserecht, § 651k BGB Rn. 24; Münchner Kommentar/Tonner, § 651k BGB, Rn. 25). Die Ergänzung in Satz 2 und 5 stellt damit die geltende Rechtslage dahingehend klar, dass sich der Reisende ohne Furcht vor Einreden auf eine bestehende und durch Sicherungsschein nachgewiesene Absicherung verlassen kann, wobei sich die Formulierung an den gleichgelagerten Fall des § 158c des Versicherungs-Vertragsgesetzes (VVG) anlehnt.

Satz 3 und 4 dient in Anlehnung an § 158c Abs. 2 Satz 1 und 3 des Versicherungsvertragsgesetzes der Verstärkung dieses Schutzes insbesondere in den Fällen, in denen ein Versicherer oder Kreditinstitut einen bestehenden Insolvenzschutz, aus welchen Gründen auch immer, kündigt. Um der Gefahr vorbeugen zu können, dass der betreffende, eventuell insolvenzgefährdete Reiseveranstalter dann unbemerkt ohne eine neue Insolvenzabsicherung weiterarbeitet, soll der Absicherer die zuständige Gewerbebehörde von der Beendigung des Vertragsverhältnisses mit dem Reiseveranstalter informieren. Die Gewerbebehörden können dann anlassbezogen überprüfen, ob eine neue Insolvenzabsicherung für den Reiseveranstalter besteht und die gegebenenfalls notwendigen Maßnahmen einleiten. Damit wird die schon bestehende gewerberechtliche Kontrolle der Insolvenzabsicherung erleichtert. Der Versicherer haftet noch einen Monat, nachdem er seiner Informationspflicht nachgekommen ist, um dem Reisenden auch während der erforderlichen Bearbeitungszeit der Behörde Schutz zu gewähren.

Zu Buchstabe c)  – Neufassung des bisherigen Absatz 4

Zu Satz 1

Die Änderung in Satz 1 des bisherigen Absatz 4, der durch die Streichung von Absatz 2 jetzt Absatz 3 wird, erstreckt die Verpflichtung, bei der Annahme von Anzahlungen des Reisenden auf den Reisepreis einen Sicherungsschein des Reiseveranstalter zu übergeben, ausdrücklich auch auf Reisevermittler. Dies führt nicht dazu, dass sich auch der Reisevermittler zusätzlich zum Reiseveranstalter absichern müsste. Es wird lediglich klargestellt, dass sich die Verpflichtung zur Übergabe eines Sicherungsscheines des Reiseveranstalters auch auf den Reisevermittler erstreckt. Damit treffen die Sanktionen bei einem Verstoß gegen die Pflicht zur Aushändigung eines Sicherungsscheines auch einen Reisevermittler, der Anzahlungen ohne Aushändigung eines Sicherungsscheines des Reiseveranstalters entgegen nimmt. 

§ 651k Abs. 3 (neu) wird durch § 147b Gewerbeordnung ordnungswidrigkeitenrechtlich abgesichert. Danach handelt ordnungswidrig, wer Zahlungen verlangt und entgegennimmt, ohne den vorgeschriebenen Sicherungsschein auszuhändigen. Nach der Idee des Gesetzes müssten diese Regelungen auch für den Reisevermittler als Beteiligten im Sinne von § 14 Abs. 1 Satz 1 des Ordnungswidrigkeitengesetzes gelten, wenn er Zahlungen entgegennimmt. Die Rechtslage ist aber unsicher, weil in § 651k Abs. 4 und 5 bislang nur vom Reiseveranstalter, nicht dagegen vom Reisevermittler die Rede ist. Es wird deshalb vorgeschlagen, die Verantwortlichkeit des Reisevermittlers für die Übergabe des Sicherungsscheines in Absatz 3 Satz 1 (neu) klarzustellen. 

Zu Satz 2

In Absatz 3 Satz 2 soll klargestellt werden, dass Zahlungen auf den Reisepreis, die dem Reisevermittler ausgehändigt werden, dem Veranstalter zuzurechnen sind. Muss sich nämlich der Reiseveranstalter Anzahlungen des Kunden an den Reisevermittler zurechnen lassen, ist eine zusätzliche Insolvenzabsicherung des Reisevermittlers darüber hinaus nicht notwendig, da der Kunde in diesem Fall von einer Insolvenz des Reisevermittlers nicht betroffen ist. Auch die Pauschalreiserichtlinie fordert eine solche zusätzliche Absicherung des Reisevermittlers nicht, die zu einer kostenträchtigen Versicherungspyramide führen würde. 

Bislang ist die Rechtslage hier nicht eindeutig. Das Reisevertragsrecht geht grundsätzlich davon aus, dass der Reisende den Reisepreis direkt an den Reiseveranstalter zahlt. In diesem Fall ist es auch ausreichend, wenn er diese Zahlungen nur gegen Aushändigung des Sicherungsscheins leisten muss. In der Praxis zahlt der Reisende aber in einer nicht unerheblichen Zahl von Fällen den Reisepreis nicht unmittelbar an das Reiseunternehmen, sondern an das Reisebüro, also rechtlich gesehen einem Reisevermittler. In diesem Fall kann für den Reisenden dann ein zusätzliches Risiko entstehen - das auch durch den Sicherungsschein des Reiseveranstalters nicht abgedeckt wäre -, wenn der Reisevermittler vor der Weiterleitung der eingezogenen Gelder insolvent wird.

Der Gesetzgeber ist bereits bei Erlass der bisherigen Fassung davon ausgegangen, dass das Reisebüro grundsätzlich als Inkassostelle des Reiseveranstalters fungiert und sich der Reiseveranstalter Zahlungen an das Reisebüro zurechnen lassen muss.Die Beurteilung solcher Fallkonstellationen erfolgt dennoch bislang nicht vollkommen einheitlich. Vereinzelt wird – je nach Fallgestaltung und beispielsweise unter Berufung auf § 97 des Handelsgesetzbuchs – bezweifelt, dass das Reisebüro tatsächlich eine Inkassoermächtigung hatte. Unter Berücksichtigung des gesetzgeberischen Willens haben die Gerichte in diesem Fall teilweise zumindest eine Anscheins-Inkassovollmacht angenommen, wenn der Reiseveranstalter die Entgegennahme von Zahlungen durch das Reisebüro duldet, mit der Folge, dass der Reisende auch in diesen Fällen voll abgesichert ist. 

Dies stellt nun Absatz 3 Satz 2 in Anlehnung an § 56 des Handelsgesetzbuchs gesetzlich klar. Eine Zurechnung der Zahlung hat danach immer dann zu erfolgen, wenn die Reise mit Billigung des Reiseveranstalters über den Reisevermittler gebucht worden ist. Soweit in diesen Fällen bislang nicht schon nach allgemeinen Grundsätzen eine (Anscheins-) Inkassovollmacht bestand, wird sie nun durch die vorgeschlagene Formulierung unwiderleglich vermutet. 

Als Modell liegen dem § 651 k Abs. 3 S. 2 BGB die §§ 54 ff, 91 f des Handelsgesetzbuchs, insbesondere dessen § 56 zugrunde. Sähe man das selbständige Reisebüro als Handelsmakler an, so wäre § 651 k Abs. 3 S. 2 eine Sonderregelung zu § 97 des Handelsgesetzbuchs. Durch die Schaffung einer gesetzlichen Fiktion der Inkassovollmacht geht die Regelung auch über § 55 Abs. 3 des Handelsgesetzbuchs hinaus, nach dem Handlungsbevollmächtigte, die Handelsvertreter oder Handelsgehilfen im Außendienst sind, zur Annahme von Zahlungen nur berechtigt sind, wenn sie dazu bevollmächtigt sind. Sie entspricht damit der Empfangsvollmacht des Ladenangestellten nach § 56 des Handelsgesetzbuchs, die auch Zahlungen umfasst. Ebenso wie § 56 des Handelsgesetzbuchs regelt § 651 k Abs. 3 S. 2 einen Rechtsscheintatbestand. Er soll den Kunden schützen und von Nachforschungspflichten über die Inkassobevollmächtigung des Reisebüros befreien. Nicht geschützt wird jedoch – entsprechend § 54 Abs. 3 des Handelsgesetzbuchs bzw. § 173 des Bürgerlichen Gesetzbuchs – der bösgläubige Kunde, der eine Beschränkung kannte oder kennen musste. 

Der Reiseveranstalter ist demnach nicht daran gehindert, die Inkassobefugnis des Reisebüros, das seine Reisen vermittelt, im Innenverhältnis zu beschränken. Er hat aber nach der vorgeschlagenen Formulierung nur eine sehr eingeschränkte Möglichkeit, die Inkassobefugnis mit Außenwirkung auszuschließen. Eine versteckte AGB-Formulierung darf keinesfalls ausreichen. Wie im Falle des § 56 des Handelsgesetzbuchs ist die Inkassovollmacht nur durch einen klaren Hinweis, z.B. in den Reiseprospekten oder auf den Sicherungsscheinen, ausschließbar, wenn der Kunde diesen im konkreten Fall vor der Zahlung nicht übersehen konnte. Dies führt nicht zu einer Widerlegung der Vermutung, sondern zur Beseitigung des die Vermutung tragenden Rechtsscheins. Der Kunde ist in diesen Fällen nicht mehr schutzwürdig. Einen solchen Schutz fordert auch Art. 7 der Pauschalreiserichtlinie nicht, da der Reisevermittler dann nicht mehr als „Vertragspartei“ im Sinne des Art. 7 angesehen werden kann, sondern im Hinblick auf die Weiterleitung der Zahlungen eher im Lager des Kunden steht und nach allgemeinen Schadensersatzgrundsätzen ein überwiegendes Mitverschulden des Kunden am Verlust der Zahlungen beim insolventen Reisevermittler anzunehmen ist.

Der Reiseveranstalter muss sich die Zahlung auch nur dann zurechnen lassen, wenn er zurechenbar den Rechtsschein einer Inkassovollmacht verursacht hat, etwa weil der Reisevermittler einen Sicherungsschein des Reiseveranstalters übergeben hat oder zumindest konkludent von diesem – jedoch nicht notwendigerweise ständig – mit der Vermittlung von Reisen betraut worden war. Dies ist auch bei dem selbständigen Reisebüro, das Reiseangebote des Reiseveranstalters mit dessen Billigung anbietet und abwickelt, der Fall. Es ginge jedoch zu weit, dem Reiseveranstalter Zahlungen an Reisevermittler, mit denen er keinerlei Geschäftsbeziehung unterhält, zuzurechnen. In diesem Fall, in dem der Reisevermittler also weder in der Lage ist, dem Kunden einen Sicherungsschein des Veranstalters zu verschaffen, noch anderweitig in einer dem Veranstalter zurechenbaren Weise den Anschein der Bevollmächtigung zu erwecken, erscheint der Kunde ebenfalls nicht schutzwürdig. Dementsprechend fordert auch Art. 7 der Pauschalreiserichtlinie ein Eingreifen der Insolvenzversicherung in solchen Fällen nicht.

Zu Buchstabe d) – Änderung des bisherigen Absatz 5

Der bisherige Absatz 5 wird wegen der Streichung des bisherigen Absatz 2 der neue Absatz 4. Dabei wird er in zwei Sätze aufgeteilt, um eine genauere Fassung der Bewehrungsvorschrift des § 147b GewO zu ermöglichen. Schließlich ist die bisherige Verweisung auf Absatz 4 der Umnummerierung dieses Absatzes in Absatz 3 anzupassen.

Zu Buchstabe e) – Änderung des bisherigen Absatz 6

Der bisherige Absatz 6, der jetzt Absatz 5 wird, regelt die Ausnahmen von der Insolvenzsicherungspflicht und nimmt in Nr. 3 juristische Personen des öffentlichen Rechts mit der Begründung von der Absicherungspflicht aus, dass diese nicht zahlungsunfähig werden können. Da dies im Hinblick auf § 12 der Insolvenzordnung jedoch nicht bei jeder juristischen Person des öffentlichen Rechts der Fall ist, muss eine Klarstellung erfolgen, damit die Vorschrift richtlinienkonform ist: Ausgenommen werden können nur diejenigen Körperschaften des öffentlichen Rechts, die tatsächlich nach der geltenden Rechtslage nicht insolvenzfähig sind.

Darüber hinaus ist in der Einleitungsformel der Umnummerierung der vorangehenden Absätze Rechnung zu tragen.

Zu Buchstabe f) – Neuer Absatz 6

Der neue Absatz 6 soll das Vertrauen der Kunden in die Sicherungsscheine schützen, um die Wirksamkeit des Absicherungssystems zu stärken, und gleichzeitig eine praxisgerechte Regelung der Ausgestaltung der Sicherungsscheine ermöglichen. Das gegenwärtige Sicherungsscheinsystem beruht auf einer einfachen Überlegung: Der Reisende soll nicht zahlen müssen, wenn ihm nicht das Vorhandensein einer ausreichenden Absicherung durch einen Sicherungsschein quittiert wird. Er braucht also letztlich nur die Reisebestätigung mit dem Sicherungsschein zu vergleichen und weiß sofort, ob er abgesichert ist. Ist er es nicht, darf und sollte er die Zahlung verweigern.

Dieser Regelungsgedanke trägt aber nur, wenn der Sicherungsschein für jeden Reisenden einfach zu erkennen und aus ihm schnell festzustellen ist, ob eine ausreichende Abdeckung besteht oder nicht. Diesem Bild entspricht die gegenwärtige Praxis nicht immer. So sind die Sicherungsscheine mit Texten bedruckt, deren Inhalte der durchschnittliche Kunde nicht und auch der juristisch vorgebildete Kunde nicht ohne weiteres in seiner Bedeutung erfassen kann. Er ist daher gezwungen, den Sicherungsschein nicht nur daraufhin durchzusehen, ob der richtige Reiseveranstalter in dem Schein als abgesichert ausgewiesen wird, sondern auch darauf, ob die Bedingungen der Absicherungen mit dem Vertrag und dieser mit der tatsächlichen Handhabung übereinstimmt. Darüber hinaus beeinträchtigt bereits die Tatsache, dass sich die Sicherungsscheine von ihrer äußeren Gestaltung her stark unterscheiden, ihre Handhabbarkeit für den Kunden. Ein großer deutscher Reiseabsicherer verfügt beispielsweise allein über 8 unterschiedliche Sicherungsscheinmuster, deren Gestaltung sich nach den jeweiligen Verträgen mit den Reiseveranstaltern richtet. 

Gestaltung und Inhalt der Sicherungsscheine sollten daher soweit möglich vereinheitlicht werden, damit der Kunde die notwendige Übersicht behält und eine unzureichende Absicherung sofort erkennen kann. Der Verbraucher muss beispielsweise nicht nur Namen und Anschrift der Absicherers und Möglichkeiten erfahren, diesen insbesondere im Insolvenzfall zu kontaktieren, sondern beispielsweise auf einen Blick auch erkennen können, wie lange der Sicherungsschein gültig ist. Dies gilt ebenso für die Gestaltung der sonstigen Nachweise im Sinne von § 651k Abs. 4.

Eine Abweichung von dem vorgeschriebenen Inhalt oder der vorgeschriebenen Gestaltung führt dazu, dass der Veranstalter keinen Sicherungsschein und keinen sonstigen Nachweis im Sinne des Gesetzes aushändigt und damit seine Verpflichtung nach Absatz 3 (ggf. in Verbindung mit Absatz 4) nicht erfüllt. Da Sicherungsschein und sonstiger Nachweis jedoch nur eine Nachweisfunktion haben, beeinträchtigt ein solcher Verstoß nicht die Wirksamkeit des Anspruchs des Reisenden aus dem Absicherungsvertrag gegen den Versicherer oder das Kreditinstitut.

Zu Artikel 1 Nummer 2 – Einfügung eines neuen § 651l






(Jugendaustauschverträge)

Der neue § 651l trifft die §§ 651a ff. ergänzende Sonderregelungen für Jugendaustauschverträge.

Zu Absatz 1

In § 651l Abs. 1 Satz 1 wird über § 3 Abs. 1 ReiseInfoV hinausgehend, der nur die Aushändigung einer Reisebestätigung nach Vertragsabschluss verlangt, für Jugendaustauschverträge die Schriftform angeordnet. Sinn der Formvorschrift ist es, den Interessenten für eine Jugendaustauschreise deutlich zu machen, dass es sich bei der Vereinbarung über die Austauschreise um einen Vertrag handelt. Bislang sind die Antragsformulare, die die Austauschorganisationen benutzen, häufig als „Bewerbung“ bezeichnet, die Annahme wird als „Aufnahme in das Austauschprogramm“ tituliert. Dabei richten sich die „Bewerbungsunterlagen“ zudem häufig an den Jugendlichen direkt, dessen Erklärungen der gesetzliche Vertreter nur zustimmen muss. Dies verschleiert die rechtliche Bedeutung der Erklärungen und trägt dazu bei, dass der Jugendaustauschvertrag jedenfalls im Bewußtsein vieler Rechtsnutzer nicht als Reisevertrag im Sinne der §§ 651a ff. angesehen wird.

In Absatz 1 Satz 2 wird zunächst klargestellt, dass auch Jugendaustauschverträge Reiseverträge im Sinne von § 651a sind. Dabei wird der Begriff des Jugendaustauschvertrags definiert als Reisevertrag, der einen mindestens dreimonatigen Aufenthalt eines Minderjährigen in einem ausländischen Staat, dem Aufnahmeland, zum Gegenstand hat, wenn dieser Aufenthalt nach dem Vertrag mit einem Schulbesuch des Jugendlichen verbunden werden soll. Maßgeblich muss dabei aus Gründen der Rechtssicherheit der vertraglich vorgesehene Zeitpunkt des Reiseantritts sein, was Satz 3 auch ausdrücklich klarstellt; nachträgliche Verzögerungen der Abreise sind insoweit daher irrelevant. 

Die Beschränkung des Anwendungsbereichs auf Minderjährige und Aufenthalte, die mit einem Schulbesuch verbunden werden sollen, haben zum einen den Zweck, den Anwendungsbereich auf den „klassischen“ Schüleraustausch zu beschränken und andere Austauschprogramme der Anbieter, die sich an junge Erwachsene richten, auszuschließen, da bei diesen eine andere Zielsetzung verfolgt wird, für die die Regelungen des § 651l (neu) nicht passen. So werden etwa Auslandpraktika für junge Berufstätige oder Aufenthalte zur Ableistung sozialer Dienste in anderen Ländern angeboten. An derartige Programme können nicht generell dieselben Maßstäbe angelegt werden, wie an den Schüleraustausch. Darüber hinaus erscheint es auch nicht erforderlich, den durch § 651a gewährten besonderen Schutz auf bereits Volljährige auszudehnen, für die auch die elterliche Sorge nicht mehr gilt, welche ein wesentlicher Grund für die Sonderregelung ist. Im Bereich des Schüleraustauschs wird hingegen durch die Definition des Anwendungsbereichs schon aufgrund der Vertragsbedingungen der Anbieter der allergrößte Teil der Teilnehmer an derartigen Austauschprogrammen erfasst werden, zumal hinsichtlich des Merkmals der Minderjährigkeit auf den Reiseantritt abgestellt wird. Eine erst während des Aufenthalts eintretende Volljährigkeit des Gastschülers ändert also an der Anwendbarkeit des § 651l nichts. Soweit in Einzelfällen ein Vertrag über die Teilnahme an einem solchen Programm von oder für einen vor Reiseantritt volljährig werdenden Jugendlichen abgeschlossen wird, dürfte hingegen auf der Grundlage der obigen Überlegungen der Schutz des allgemeinen Reiserechts ausreichen. 

Wesentliches Element des Jugendaustauschvertrags soll der regelmäßige Besuch einer Schule im Aufnahmeland sein. Dies macht den besonderen Charakter dieser Verträge aus und unterscheidet sie auch von anderen Reiseverträgen, bei denen der besondere Schutz nicht gerechtfertigt ist, der Teilnehmer am Jugendaustausch zukommen sollte. Dieses Merkmal wird daher in Absatz 1 Satz 2 ausdrücklich geregelt. Die Voraussetzungen für den Schulbesuch hat der Reiseveranstalter zu schaffen, wie Absatz 4 klarstellt. 

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt wichtige Pflichten des Veranstalters gegenüber seinem Vertragspartner im Vorfeld der Reise.

Vertragsparteien des Jugendaustauschvertrags sind dabei auf der Anbieterseite der Reiseveranstalter und auf der Abnehmerseite der Reisende. Dies entspricht der Terminologie des § 651a Abs. 1, demzufolge der Besteller des Reisevertrags der Reisende ist. Der Reisende ist aber schon im Reisevertragsrecht nicht immer die Person, die tatsächlich auch an der Reise teilnimmt. Beim Jugendaustauschvertrag können Reisende im Sinne des Gesetzes sein die Eltern des Minderjährigen, der am Austausch teilnehmen soll, oder auch der Jugendliche selbst, soweit er beim Vertragsschluß nur durch die Eltern vertreten wird. Es kann sich hierbei aber theoretisch auch um Dritte handeln. Ein Beispiel wäre der Onkel des Minderjährigen, der diesem die Austauschreise schenkt und hierzu den Vertrag in eigenem Namen abschließt. 

Absatz 2 Satz 1 stellt sicher, dass der Reisende rechtzeitig vor Abreise des Minderjährigen über wesentliche Informationen hinsichtlich des Aufenthalts verfügt. Ist die Person des Reisenden aufgrund der oben dargestellten Grundsätze nicht mit der des oder der gesetzlichen Vertreter identisch, besteht diese Verpflichtung aufgrund von Satz 2 auch gegenüber letzteren. Wie das OLG Karlsruhe nämlich in seinem Urteil vom 28. Januar 1998 vom 28. Januar 1998 (NJW-RR 1998, 841) entschieden hat, sind gemäß § 3 Abs. 2 der Verordung über die Informationspflichten von Reiseveranstaltern (ReiseInfoV) die dort genannten Informationen wegen der Einschränkung „sofern nach Art der Reise von Bedeutung“ nur zu erteilen, wenn dem Reiseveranstalter nicht im Vertrag ein einseitiges Bestimmungsrecht hinsichtlich einzelner Leistungen eingeräumt sei, was im konkreten Fall in Bezug auf die ausgewählte Gastfamilie bejaht wurde. In der Praxis kommt es auch immer wieder vor, dass der Jugendliche erst nach seiner Ankunft im Gastland erfährt, bei wem und häufig auch an welchem Ort er untergebracht werden soll. Dass dies im Ergebnis weder Eltern noch Jugendlichen selbst zumutbar ist, zeigen auch die „United States Information Agency Regulations governing Secondary School Exchange Programs“, die von der zuständigen Behörde im State Departement für die US-amerikanischen Partnerorganisationen erlassen wurden und in denen ebenfalls vorgesehen ist, dass der Gastschüler vor seiner Abreise aus seinem Heimatland über seine Unterbringung informiert werden muss. Leider werden diese Regeln offensichtlich nicht durchgängig beachtet, so dass es erforderlich erscheint, eine entsprechende gesetzliche Regelung zu treffen, die ohne die Einschränkung des § 3 Abs. 2 ReiseInfoV gilt und von der auch nicht vertraglich abgewichen werden kann (§ 651m neu, bisheriger § 651l). Zwar kann eine solche Regelung nur für die deutschen Organisationen, nicht jedoch für die Partnerorganisationen in den Aufnahmeländern gelten, mit denen diese zusammenarbeiten. Es kann jedoch nicht als unverhältnismäßig angesehen werden zu verlangen, dass mit diesen interne Absprachen getroffen werden, um die zweiwöchige Vorlauffrist des Absatz 2 Satz 1 einzuhalten.

Hinsichtlich der zu erteilenden Informationen werden in Ziffer 1 zunächst Name und Wohnort der Gastfamilie genannt. Ziffer 2 verlangt weiter Informationen über die für den Aufenthalt des Jugendlichen relevanten Lebensumstände im Aufnahmeland. Hierzu gehören gesetzliche Beschränkungen für Jugendliche, etwa hinsichtlich des Aufenthalts in Gaststätten und Diskotheken, aber auch die örtlichen Sitten und Gebräuche, an die sich anzupassen von dem Jugendlichen erwartet werden wird. Ziffer 3 verlangt schließlich die Benennung eines Ansprechpartners im Aufnahmeland, bei dem im Fall von Mängeln Abhilfe gemäß § 651c BGB verlangt werden kann, und Information über dessen Erreichbarkeit. Dies setzt voraus, dass dieser auch tatsächlich erreichbar und nahe genug vor Ort ist, um tasächlich Abhilfe schaffen zu können. Der Entwurf sieht von einer konkreten Festlegung, wie dies zu gewährleisten ist, im Interesse der Praktikabilität für die Anbieter ab, da zur Beurteilung im Einzelfall die jeweiligen örtlichen Verhältnisse herangezogen werden müssen.

Werden die Informationen nicht erteilt, kann der Reisende gemäß § 651i Abs. 1 zurücktreten. Der Reiseveranstalter verliert dann den Anspruch auf den Reisepreis. Die Ausgleichsregelung des § 651i Abs. 2 Sätze 2 und 3 und Abs. 3 findet damit keine Anwendung. 

Zu Absatz 3

Absatz 3 Satz 1 präzisiert § 651c Abs. 1 hinsichtlich der Frage der Unterbringung. Dies ist in der Praxis die Schlüsselfrage, die in der Rechtsprechung häufig hinter anderen vom Anbieter zu erbringenden Leistungen, wie der Ermöglichung des Schulbesuchs, zurücktritt (vgl. etwa OLG Karlsruhe, Urteil vom 28. Januar 1998, a.a.O.). Die hiervon abweichende Bewertung des Entwurfs ist durchaus gerechtfertigt. Das Leben in der Gastfamilie des Aufnahmelandes prägt den Aufenthalt und ist für seinen pädagogisch-menschlichen Erfolg von ganz wesentlicher Bedeutung. Die in der Vergangenheit zu beobachtenden Fehlschläge bei Jugendaustauschreisen waren ganz entscheidend auf Defizite in diesem Bereich zurückzuführen. Es sind mehrfach Fälle aufgetreten, in denen die Gastfamilie entweder nicht bereit oder nicht in der Lage war, den Jugendlichen angemessen zu beaufsichtigen und zu betreuen. So wird von Fällen berichtet, in denen die Jugendlichen völlig sich selbst überlassen waren und deshalb z. B. nicht regelmäßig am Schulunterricht teilnahmen. In anderen Fällen wurden die Jugendlichen immer wieder zu anderen Personen außerhalb der Gastfamilie regelrecht abgeschoben. Es hat auch Fälle gegeben, in denen die Gasteltern z. B. wegen übermäßigen Alkoholgenusses nicht in der Lage waren, den Jugendlichen zu beaufsichtigen. Die Austauschorganisationen bieten zwar in der Regel in diesen Fällen die Möglichkeit an, die Gastfamilie zu wechseln. Das Gesetz sollte aber das Anforderungsprofil so eindeutig und klar wie nötig und gleichzeitig so flexibel wie möglich definieren. 

Für die gesetzliche Regelung waren zwei gegenläufige Gesichtspunkte zu berücksichtigen: Einerseits kann die Lebenswirklichkeit des Aufnahmelands nur erfasst werden, wenn die Austauschschüler nicht zielgerichtet in einer Familie Aufnahme finden, die den subjektiven Vorstellungen des Minderjährigen und seiner gesetzlichen Vertreter entspricht. Von ganz wesentlicher Bedeutung für die Entwicklung der Persönlichkeit, die eines der wesentlichen Ziele des Austauschs darstellt, ist es, dass der Schüler in einer zufällig ausgewählten Familie untergebracht wird und sich durchaus auch mit dem ganz anderen Lebenszuschnitt einer solchen Familie auseinandersetzen muss. Andererseits muss jede Gastfamilie aber bereit und in der Lage sein, sich dem Austauschschüler zu widmen und ihm Betreuung und Aufsicht zu gewähren. 

Absatz 3 löst dieses Regelungsproblem wie folgt: In Satz 1 wird bestimmt, dass die Gastfamilie in der Lage sein, den Schüler zu betreuen und zu beaufsichtigen, und auch Gewähr dafür bieten muss, dass dies tatsächlich geschieht. Dies setzt voraus, dass die Gastfamilie über eine entsprechende innere Bereitschaft, erzieherische Fähigkeiten und nicht zuletzt auch über ein ausreichendes Zeitbudget verfügt. Es wird ganz bewusst davon abgesehen, diese Anforderung weiter zu präzisieren. Denn der Schüler soll das Leben in seiner Vielgestaltigkeit kennen lernen. Was der Begriff „angemessen“ konkret bedeutet, ist im Einzelfall unter Heranziehung der durchschnittlichen Verhältnisse des Gastlandes zu ermitteln, die von Land zu Land sehr unterschiedlich sein können. Eine genauere Festlegung im Gesetzestext verbietet sich daher.

In Satz 2 wird ausdrücklich festgelegt, dass der Reiseveranstalter grundsätzlich keine Unterbringung in einer bestimmten Familie, einer Familie einer bestimmten gesellschaftlichen Schicht oder in einer bestimmten räumlichen Umgebung schuldet. Dies trägt dazu bei, durchaus auch vorhandene Missverständnisse auf Seite der Jugendlichen und deren Eltern abzubauen. Die Vorschrift lässt aber abweichende Vereinbarungen zu, die dann naturgemäß auch zu erfüllen sind. Solche Zusatzvereinbarungen ziehen gewöhnlich ein erhöhtes Entgelt nach sich. 

Zu Absatz 4

Absatz 4 regelt die Pflichten des Veranstalters während des Aufenthalts des Jugendlichen im Gastland.

Wesentliches Element des Jugendaustauschs ist die Ermöglichung des Besuchs einer Schule im Gastland. Dies kommt bereits in Absatz 1 zum Ausdruck. In Absatz 4 wird die Organisationspflicht des Reiseveranstalters ausdrücklich geregelt. Damit soll verhindert werden, dass dem Jugendlichen durch eine unzureichende Organisation seiner Reise nicht nur die Vorteile des Austauschs vorenthalten, sondern im Ergebnis noch zusätzliche Schwierigkeiten bereitet werden. Der Nachweis des Schulbesuchs ist nämlich erforderlich, damit die im Ausland verbrachte Zeit nach der Rückkehr nach Deutschland auf die dortige Schulzeit angerechnet werden kann. Absatz 4 verhindert auch, dass der Reiseveranstalter seine Verantwortung für die Organisation des Schulbesuchs auf den Reisenden, also in der Regel die Eltern, abwälzt. Die Organisationspflicht wird nicht weiter präzisiert. Der Schulbesuch muss altersgemäß sein und dem Ausbildungsstand entsprechen. Ein Anspruch auf den Besuch bestimmter Bildungseinrichtungen besteht hingegen nicht. Abweichende Vereinbarungen sind zulässig und müssen naturgemäß auch erfüllt werden.

Zu Absatz 5

Absatz 5 sieht als weitere Pflicht des Veranstalters vor, dafür zu sorgen, dass der Reisende und – falls dies ein anderer ist als der oder die gesetzlichen Vertreter – gemäß Satz 2 auch diese im Fall eines Abhilfeverlangens hierüber und über die darauf hin ergriffenen Maßnahmen unterrichtet werden. Der gesetzliche Vertreter ist auch dann zu benachrichtigen, wenn der Minderjährige während des Aufenthalts volljährig wird. Dies ergibt sich daraus, dass gemäß Absatz 1 Satz 3 insgesamt auf die Situation bei Antritt der Reise abgestellt wird. Dies könnte auch differenzierter geregelt werden. Im Interesse einer klaren und eindeutigen, damit aber auch leichter durchsetzbaren Regelung wird jedoch auf solche Differenzierungen verzichtet. 

Das Abhilfeverlangen kann auch der Minderjährige selbst stellen. Er ist dazu von dem Reisenden ermächtigt und braucht dazu nur beschränkt geschäftsfähig zu sein. Die Information über das Abhilfeverlangen ist nach Sinn und Zweck deshalb nur zu erteilen, wenn dieses vom Minderjährigen (oder vom Reisenden als Dritten) und nicht vom gesetzlichen Vertreter selbst ausgeht. Über die ergriffenen Maßnahmen ist der gesetzliche Vertreter hingegen in jedem Fall zu unterrichten.

Zu Absatz 6

Absatz 6 regelt den Fall, dass der Jugendliche den Aufenthalt aus einem Grund abbricht, den der Veranstalter nicht zu vertreten hat und der auch nicht auf höhere Gewalt zurückzuführen ist. Das Reiserecht sieht für solche Fälle keine besondere Rechtsfolge vor. §§ 651e und 651j erfassen diese Fallkonstellation nicht. § 649 wird hier nach herrschender Ansicht für unanwendbar gehalten (LG Frankfurt, NJW 1991, 498). Damit könnte der Reisende weder vom Vertrag zurücktreten noch den Vertrag kündigen. Er wäre vielmehr gezwungen, in diesem Fall den vollen Reisepreis zu zahlen. Dies ist bei einer Urlaubsreise angemessen. Im Fall des Jugendaustauschs, der einen längerfristigen Aufenthalt im Ausland beinhaltet, können jedoch Gründe auftreten, wie etwa persönliche Probleme des Jugendlichen, bei denen der Wunsch nach einer vorzeitigen Beendigung des Aufenthalts verständlich ist, auch wenn die Voraussetzungen der § 651e oder § 651j BGB nicht gegeben sind. Die Rückkehr des Jugendlichen soll daher in diesen Fällen nicht durch die Erwartung, doch den gesamten Reisepreis zahlen zu müssen, behindert werden. Auf der anderen Seite darf der Veranstalter, dem hier kein Versäumnis vorzuwerfen ist, hierdurch nicht zu stark finanziell belastet werden. 

Es ist erwogen worden, in solchen Fällen § 651i Abs. 2 für entsprechend anwendbar zu erklären. Dies erscheint aber nicht sachgerecht, weil die Lage beim Rücktritt vor Reiseantritt anders ist als bei Kündigung des Vertrags während der Reise. Diese Situation läßt sich am ehesten durch die Anwendung von § 651j Abs. 2 beherrschen, der eine vergleichbare Lage regelt. Im Unterschied zu der dort vorgesehen Regelung ist aber eine Teilung der Rücktransportkosten (vgl. § 651j Abs. 2 Satz 2) nicht angebracht. Denn die in der Person des Minderjährigen liegenden Gründe liegen im Verantwortungsbereich des Reisenden und müssen insoweit auch von ihm verantwortet werden. Im Ergebnis wird der Reisende eine gewisse Entlastung erwarten können, aber den Großteil der Kosten (Flugkosten, Visabeschaffung, Ausfindigmachen einer Gastfamilie und Schaffung der Voraussetzungen für den Schulbesuch) tragen müssen, weil sie bereits angefallen sind. Dieses Ergebnis ist aber auch sachgerecht, weil die Gründe weder im Verantwortungbereich des Veranstalters noch in höherer Gewalt liegen. 

Zu Artikel 1 Nummer 3 – Umnummerierung des bisherigen § 651l
Wegen der Einfügung des neuen § 651l verschiebt sich der bisherige § 651l und wird § 651m.

Zu Artikel 2 – Änderung von § 147b der Gewerbeordnung

Die vorgeschlagene neue Formulierung für § 147b GewO orientiert sich an dem heute im Nebenstrafrecht üblichen Sprachgebrauch und an der üblichen Bewehrungstechnik. Gleichzeitig dient sie der Anpassung an die veränderte Absatznummerierung in § 651k. Aufgrund der Einfügung der Verordnungsermächtigung des § 651k Absatz 6 (neu), erfasst die Bewehrung nach Erlass der Verordnung alle Fälle, in denen dem Reisenden nicht ein den Vorgaben dieser Verordnung entsprechender Nachweis der Absicherung übergeben wird, weil nur ein diesen Vorgaben entsprechender Nachweis Sicherungsschein (oder sonstiger Nachweis) im Sinne von § 651k Absatz 3 und 4 (neu) ist. 

Nach der Neufassung von § 651k Abs. 3 gilt die Ordnungswidrigkeitenregelung nun eindeutig auch für Reisevermittler, die Anzahlungen fordern oder entgegen nehmen, ohne den vorgeschriebenen Sicherungsschein des Reiseveranstalters auszuhändigen.

Zu Artikel 3 – Inkrafttreten

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. Es ist eine ausreichende Übergangszeit vorzusehen, damit sich Reiseveranstalter und Versicherer auf die neue Rechtslage einstellen können.

